VI. Die Falle, die das Missbrauchsgutachten
falschlich als sexuellen Missbrauch einordnet

Nach dem oben die Beurteilungsmaf3stibe herausgearbeitet wurden,
sollen nun die ersten 40 der 65 Fille betrachtet werden, bei denen nach
Ansicht der Gutachter Fehlverhaltensweisen vorliegen.®® Bei dieser Be-
trachtung werden nur die Fille besprochen, bei der die Gutachter des
Missbrauchsgutachtens zu einer unzutreffenden Einschitzung gelangt
sind.

3. Fallo"

Die Vorwiirfe

In diesem Fall wurde einem Priester, der Leiter eines Schiiler- und
Lehrlingsheims war, vorgeworfen, dass er unangemessenen Kontakt zu
Jungen pflegte. Er habe namlich in seiner Wohnung bis spit abends
mit diesen Umgang gepflegt und gemeinsam Radio gehort. Dort wur-
den ungezwungene Gespriche gefiithrt und gemeinsam gelacht. Ferner
habe er einige Jungen in seinem Schlafzimmer tibernachten lassen, was
der Priester mit Platzmangel begriindete, und Ringkdmpfe mit ihnen
gefithrt. Auf Befragen duflerten die betroffenen Jungen, dass der Pries-
ter ihnen zwar nihergekommen wire, dabei aber keine Zirtlichkeiten
ausgetauscht wurden.
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Die Reaktion auf die Vorwiirfe

Es wurde ein staatliches Ermittlungsverfahren durchgefiihrt, was aller-
dings nicht zu einem Beweis fiir sexuellen Missbrauch fiihrte.> Den-
noch wurde der Priester wegen seines unklugen Verhaltens, welches
nach Ansicht des Ordinariats zu den Geriichten fiithrte, von seiner
Stelle als Heimleiter abgezogen. Sieben Jahre nach diesen Vorfillen
wurde der Priester von Generalvikar Dr. Fuchs ermahnt, dass er keine
Kinder bei seinen Autofahrten mitnehmen diirfe, weil er sich damit
Verdichtigungen aussetze.

Bewertung

Hier wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingestellt. Es
lasst sich nach dem mitgeteilten Sachverhalt nicht aufklidren, ob die
Ubernachtungen tatsichlich aus Platzmangel erfolgten oder nicht. Auf
die Grenzverletzungen mit den Ringkdmpfen und dem méglicherweise
etwas zu distanzlosem gemeinsamen Radio-Horens wurde mit einem
Abzug des Priesters von der Stelle als Heimleiter angemessen reagiert.
Auch wenn moglicherweise die Vorwiirfe begriindet waren, kann nach
dem rechtstaatlichen Erfordernis der Unschuldsvermutung hier kein
sexueller Missbrauch nachgewiesen werden. Demnach wire eine Ent-
fernung des Priester aus dem kirchlichen Dienstes rechtswidrig.

Die Unschuldsvermutung

Weiterhin ist hier zu sehen, dass in Deutschland nach dem Zweiten
Weltkrieg eine funktionierende und an rechtsstaatlichen Grundsitzen
orientierte Strafjustiz besteht. Wenn ein strafrechtliches Ermittlungs-
verfahren eingestellt wurde, kann hier von einem zutreffenden Er-
gebnis ausgegangen werden. Es gibt nach der bereits im Rémischen
Recht geltenden Unschuldsvermutung kein ,halbschuldig®. Entweder
der Staat kann einem Beschuldigten eine Straftat nachweisen oder
nicht. Nicht der Beschuldigte hat seine Unschuld zu beweisen, sondern
der Staat muss dem Beschuldigten seine Straftat in prozessordnungs-
gemifler Weise nachweisen. Gelingt das den Strafverfolgungsorgangen
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nicht, gilt der Betreffende als unschuldig. Diese Grundsitze gelten
in einem Rechtsstaat unabhingig von der Schwere des Tatvorwurfs
und der Schwere des Delikts. Vom Ladendieb, iiber den politischen
Straftiter, den Missbrauchstiter bis zum Morder sind diese Grunditze
anzuwenden. Kowatsch hat die erst 2021 erfolgte Einfithrung der Un-
schuldsvermutung des c. 1321 § 1 CIC zu recht als rechtstheoretischen
Skandal bezeichnet.53

7. Fallé4

Die Vorwiirfe

Hier wurde einem Priester der nicht einwandfreie Umgang mit Mid-
chen der 4. Hochschulklassen vorgeworfen. Auch eine Pfarrsekretarin
habe bemerkt, dass der Priester zu freundlich mit diesen Schiilerinnen
umgegangen wire und habe ihn darauf hingewiesen. Weiterhin habe
der Priester einige Middchen auf sein Zimmer genommen. Der Priester
antwortete im Rahmen seiner Vernehmung auf dem erzbischoflichen
Ordinariat, dass er ein reines Gewissen habe. Kurze Zeit nach dieser
Unterredung wurde er zum Leiter eines Kinderheims ernannt.

Bewertung

Bei diesem Fall ergibt sich kein Tatnachweis zu Lasten des Priesters. Es
ist hier schon nicht ersichtlich, was ein ,,nicht einwandfreier Umgang*“
darstellen soll. Man kann hier nur dariiber spekulieren und mutmaflen,
was darunter zu verstehen ist. Aus dem Sachverhalt konnte man nun
mutmaflen, dass der Priester mit den Madchen geflirtet hat. Eine sol-
che Mutmaflung hat strafrechtlich natiirlich keine Relevanz, da nach
dem mitgeteilten Sachverhalt noch nicht einmal die Verwirklichung
eines Straftatbestands ersichtlich ist. Das gilt sowohl fiir das staatliche
als auch das kirchliche Strafrecht.

63 KOWATSCH, Auf dem Weg zu einem zeitgemiflen kirchlichen Strafrecht, S. s,
https://phaidra.univie.ac.at/download/0:1206191 abgerufen am 29.5.2022.
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10. Fall6s

Die Vorwiirfe

In diesem Fall wurde gegen einen Priester seitens der Schulleiterin
der Vorwurf erhoben, dass er Schiilerinnen der 8. Klasse sexuell geno-
tigt habe. Die Schulleiterin teilte spiter mit, dass das Verhalten des
Priesters zu kameradschaftlich und viterlich war, aber ohne sexuelle
Betonung. Die Klassenleitung bestitigte hier auch, dass sich der Pries-
ter einwandfrei verhalten hatte.

Die Reaktion auf die Vorwiirfe

In den Akten finden sich laut der Gutachter keine Hinweise auf etwai-
ge Aufklirungsversuche der Erzbischoflichen Ordinariats. Der Priester
wurde fiinf Jahre spiter zum Dekanatsjugendseelsorger ernannt.

Bewertung

Hier ist unklar, ob sich der Priester einer sexuellen Verfehlung schul-
dig gemacht hat. Auffallend ist die Aussage der Schulleiterin, die
sich von einer straftbaren sexuellen Né6tigung zu einer blof3en Distanz-
losigkeit gewandelt hat. Nach den oben dargestellten Grundsitzen
der Unschuldsvermutung wire nach diesem vagen Sachverhalt eine
Bestrafung des Priesters rechtlich unzulissig.

12. Falls¢

In diesem Fall erhielt das Ordinariat eine Mitteilung, dass ein Pfarrer
ein sexuelles Verhéltnis mit einer 16jihrigen Jugendlichen hatte. Diese
hatte eine Schwangerschaft vorgetauscht. Weiterhin lag eine nerven-
arztliche Stellungnahme vor, welche der Jugendlichen eine Distanz zu
dem Priester anriet. Spater teilte die Jugendliche in einer eidesstattli-
chen Versicherung mit, dass sie kein sexuelles Verhiltnis mit dem

65 Gutachten der Kanzlei WESTPFAHL, SPILKER, WASTL vom 20.1.2022, S. 464.
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Priester hatte. Fast zehn Jahre spater wurde der Priester aufgrund einer
anderen Angelegenheit versetzt.

Bewertung

Nach dem mitgeteilten Sachverhalt ist es unklar, ob tatsachlich ein Fall
des sexuellen Missbrauchs vorgelegen hat. Aus der Beschreibung im
Miinchener Missbrauchsgutachten ist nicht ersichtlich, inwiefern hier
tatsdchlich rechtsstaatskonforme Zeugenvernehmungen stattgefunden
haben. Moglicherweise wurden diese nicht dokumentiert. Daher ist
auch unklar, ob hier eine Verfehlung der Leitungsverantwortlichen
hinsichtlich einer ungeniigenden Voruntersuchung vorliegt. In An-
wendung der Unschuldsvermutung kann daher kein Fehlverhalten
nachgewiesen werden.

16. Fall¢7

In diesem Fall gab es Geriichte iiber einen ausldndischen Ordenspries-
ter, dass er nach der Beichte ein 12jdhriges Madchen vergewaltigt
haben soll. Deshalb hitte dieser Pater eine Gefingnisstrafe verbufit
und wire nicht im Urlaub.

Bewertung

Nach der Unschuldsvermutung kann man aufgrund eines Gertichts
strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen werden. Dieses Ge-
riicht mag stimmen oder nicht; fiir eine strafrechtliche Verurteilung ist
der Beweis einer Straftat zu erbringen.

18. Fall¢8

In diesem Fall wurde ein Priester von einer Person beschuldigt, diese
sexuell missbraucht zu haben. Der Priester stritt diese Vorwiirfe mit

67 Gutachten der Kanzlei WESTPFAHL, SPILKER, WASTL vom 20.1.2022, S. 480.
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der Behauptung ab, dass diese ,erstunken und erlogen” wire. Es wur-
den auch Ordensschwestern befragt, die ebenfalls in dem Kinderheim
titig waren, wo der angebliche sexuelle Missbrauch erfolgt sein soll.
Diese konnten keinen sexuellen Missbrauch bezeugen. Das Ordinariat
lehnte die Einleitung eines kirchenrechtlichen Voruntersuchungsver-
fahrens gem. c. 1717 und 1719 CIC mit dem Hinweis auf den Grund-
satz in dubio pro reo ab.

Bewertung

Auch hier liegt wegen der gebotenen Anwendung des Grundsatzes der
Unschuldsvermutung kein Fall des sexuellen Missbrauchs vor.

20. Fallé9

In diesem Fall gab ein Telefonseelsorger den Hinweis, dass ein Pries-
ter ein Verhiltnis mit einem Minderjahrigen hatte. Darauthin wurde
seitens des Generalvikars ein Gesprich mit der Mutter {ber ihren
angeblich betroffenen damals 15 bis 16jihrigen Sohn gefiihrt. Diese
duflerte, dass der Priester ihren Sohn sexuell beléstigt hitte, es aber
keine sexuellen Ubergriffe gegeben habe.

Bewertung

Im Gutachten wird nicht niher ausgefithrt, was der Unterschied zwi-
schen sexueller Beldstigung und sexuellen Ubergriffen ist. Da hier kei-
ne konkrete Tathandlung beschrieben ist, kann hier nach den Angaben
im Gutachten nicht beurteilt werden, ob hier ein Fall des sexuellen
Missbrauchs vorlag oder nicht. In Anwendung der Unschuldsvermu-
tung kann daher kein sexueller Missbrauch nachgewiesen werden.

69 Gutachten der Kanzlei WESTPFAHL, SPILKER, WASTL vom 20.1.2022, S. 488.



https://doi.org/10.5771/9783828850774-43
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

VI. Die Félle, die das Misshrauchsqutachten félschlich als sexuellen Missbrauch einordnet

25. Fall70

In diesem Fall wurde einem Priester vorgeworfen, ein ,verdachtiges”
Verhiltnis mit einem minderjihrigen Madchen zu haben. Aufgrund
dieses ,verdichtigen Verhiltnisses® wurde der Priester von einer ande-
ren Diozese in die Erzdiozese Miinchen und Freising inkardiniert. Es
wird mitgeteilt, dass der Priester alles bereue, was zu seiner Suspension
gefithrt habe und er Bufe tue.

Bewertung

Hier ist vollig unklar, was unter einem ,verdichtigen“ Verhiltnis zu
verstehen ist. Wiirde es sich um ein Verhiltnis im Sinne einer sexuel-
len Beziehung handeln, wiirde hier das Adjektiv ,verdéchtig® fehlen.
Daraus muss geschlossen werden, dass es unklar war, welchen Inhalt
dieses Verhaltnis hatte. Es konnte auch nur ein Verhiltnis sein, was
lediglich einen verdachtigen Anschein hatte. Auch die Mitteilung der
Gutachter, dass der Priester alles bereute, was zu seiner Verurteilung
fithrte, bleibt im Reich des Unklaren.

Denn der Priester konnte auch nur bereuen, den verdédchtigen An-
schein eines sexuellen Verhiltnisses hervorgerufen zu haben. Ferner ist
noch nicht einmal das genaue Alter der Minderjdhrigen bekannt. Da-
her lasst sich in Anwendung der Unschuldsvermutung kein sexueller
Missbrauch nachweisen.

27. Fall7"

In diesem Fall wurde ein in einer anderen deutschen Ditzese einge-
setzter Priester in das Erzbistum Miinchen und Freising aufgenommen.
Dieser musste seine Diozese verlassen, weil er dort bevorzugt Buben
im Grundschulalter in seinem Zimmer Sexualaufklarungsunterricht
erteilt habe. Einige Jahrzehnte spéter gingen nach Angaben der Gut-
achter ,,Missbrauchsverdachtsmeldungen® iiber den Priester ein.

70 Gutachten der Kanzlei WESTPFAHL, SPILKER, WASTL vom 20.1.2022, S. 499.
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Bewertung

Das Verhalten des Priesters bei der Erteilung der Sexualaufklirung
mag unklug und unangemessen gewesen sein, ein strafbares Verhalten
ist hierin aber nicht zu erblicken. Daher wurde damals auch kein Straf-
verfahren gegen den Priester eingeleitet. Es ist daher rechtlich nicht
haltbar, hier einen nachgewiesenen sexuellen Missbrauch anzunehmen.
Das gilt auch fiir die Jahrzehnte spéter eingehenden ,,Missbrauchver-
dachtsmeldungen®. Diese mogen einen Verdacht begriinden, ergeben
aber keinen Nachweis fiir eine konkrete Straftat.

29. Fall72

In diesem Fall ging es um die Ubernahme eines Ordenspriesters in
das Erzbistum Miinchen und Freising. Hier hatte der vormalige vorge-
setzte Abt darauf hingewiesen, dass er von einer Ubernahme abrate.
Denn der Priester habe ein sehr vertrauliches Verhiltnis mit seinen
Zoglingen geftihrt, mit ihnen gerauft, sie mit Geschichten bespafit und
mit einem Zogling sogar eine Reise nach Osterreich angetreten. In
seiner neuen Inkardinationsdidzese gab es jedoch keine Auffilligkeiten.

Bewertung

Das Verhalten des Priesters mag hier distanzlos und auch unangemes-
sen erscheinen; ein sexueller Missbrauch kann ihm nach dem Vortrag
der Gutachter jedoch nicht nachgewiesen werden.

32. Fall73

Hier wurde ein als Kaplan eingesetzter Priester von seinem Vorgesetz-
ten unter anderem als indiskret und schwatzhaftig beschrieben. Ferner
habe dieser viel zu viele Freundschaften mit Buben und es wurde
bemingelt, dass er in seiner Ferienzeit keine einzige Woche ohne Teil-

72 Gutachten der Kanzlei WESTPFAHL, SPILKER, WASTL vom 20.1.2022, S. 512.
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nahme an einer Freizeit fiir Buben verbrachte. Allerdings konne ,,man
ihm hier direkt wirklich nichts nachsagen®7+

Bewertung

Hier werden von den Gutachtern nur Auferungen eines Vorgesetzen
zitiert, der sogar selbst davon ausgeht, dass man dem Priester nichts
direkt nachsagen konne. Hier ist noch nicht einmal ein Nachweis fiir
eine unangemessene Distanzlosigkeit, geschweige denn einem sexuel-
len Missbrauch erbracht.

38. Fall7s

In diesem Fall schilderte ein angeblich Geschadigter Jahrzehnte nach
der Tat, dass ein Pfarrer ihn zweimal anal vergewaltigt habe. Der Pries-
ter hat damals jedoch versichert, dass es zu keinen stratbaren Hand-
lungen seinerseits gekommen wire. Der Fall wire nach Angaben der
Gutachter auch ortsbekannt gewesen. Spéter gab es Hinweise darauf,
dass der Pfarrer homosexuelle Kontakte zu Minderjédhrigen pflegen
wiirde.

Bewertung

Hier liegt nur die nach vielen Jahrzehnten erfolgte Aussage des an-
geblich Geschidigten vor. Diese Aussage wird von den Gutachtern
lediglich mitgeteilt, aber nicht nach den Regeln der Vernehmungslehre
gewiirdigt. Es bleibt nach den Darstellungen im Gutachten unklar, ob
diese Aussage glaubhaft ist oder nicht. Da der Pfarrer behauptet hat,
dass er sich nicht stratbar gemacht hat, liegt hier eine Aussage-gegen-
Aussage-Konstellation vor. In Anwendung der Unschuldsvermutung
kann hier also kein Tatnachweis eines sexuellen Missbrauchs gefiihrt
werden.

74 Gutachten der Kanzlei WESTPFAHL, SPILKER, WASTL vom 20.1.2022, S. 534.
75 Gutachten der Kanzlei WESTPFAHL, SPILKER, WASTL vom 20.1.2022, S. 555.

51



https://doi.org/10.5771/9783828850774-43
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/



https://doi.org/10.5771/9783828850774-43
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

	3. Fall
	Die Vorwürfe
	Die Reaktion auf die Vorwürfe
	Bewertung
	Die Unschuldsvermutung

	7. Fall
	Die Vorwürfe
	Bewertung

	10. Fall
	Die Vorwürfe
	Die Reaktion auf die Vorwürfe
	Bewertung

	12. Fall
	Bewertung

	16. Fall
	Bewertung

	18. Fall
	Bewertung

	20. Fall
	Bewertung

	25. Fall
	Bewertung

	27. Fall
	Bewertung

	29. Fall
	Bewertung

	32. Fall
	Bewertung

	38. Fall
	Bewertung


